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Planungssicherheit: Keine verfassungsrechtlichen Risiken 

• Steuern können „voraussetzungslos“ erhoben werden – ohne 
Gegenleistung und Rechtfertigung  

• Zu beachten sind im Rahmen der 
Gesetzgebungskompetenzen die klassischen Steuertypen, da 
Bundestag kein Steuererfindungsrecht hat 

• Energiesteuer ist klassische Verbrauchsteuer auf ein Gut des 
ständigen Bedarfs 

• Wichtig: Steuergegenstand bei CO2-Bepreisung bleibt der 
Energieträger, nur die Bemessung der Steuerhöhe orientiert 
an dessen CO2-Intensität  

• Keine Einschränkung bei der Verwendung der durch die 
Steuer eingenommenen Mittel   
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Fixpreis: Bund geht verfassungsrechtliches Risiko ein 

• BVerfG: Nichtsteuerliche Abgaben bedürfen zur Wahrung der 
Belastungsgleichheit der Abgabepflichtigen (Art. 3 Abs. 1 GG) einer 
über den Zweck der Einnahmeerzielung hinausgehenden 
besonderen sachlichen Rechtfertigung  

• Zahlungspflicht im Emissionshandel rechtfertigt sich durch 
Abschöpfung des Vorteils, eine knappe Ressource in Anspruch 
nehmen zu können 

• BVerfG: Dieses Bewirtschaftungssystem fußt auf der Verknappung 
der zur Verfügung stehenden Umweltressourcen durch staatliche 
Festlegung. Mithin ist nicht die Abgabenerhebung selbst das zur 
Rechtfertigung anzuführende Bewirtschaftungssystem, sondern die 
Bestimmung eines nur begrenzt zur Verfügung stehenden 
Emissionskontingents. Die Veräußerungsentgelte sind nur 
Spiegelbilder der Knappheit, nicht ihre Ursache. 
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Bundesregierung: Fixpreis ohne Cap 2021-2025 

• Referentenentwurf: „Da in der Einführungsphase 
Emissionszertifikate zum Festpreis abgegeben werden, richtet 
sich die ausgegebene Menge an Emissionszertifikaten nach 
dem Bedarf und es kann somit nicht sichergestellt werden, 
dass die jährlichen Emissionsmengen eingehalten werden.“ 

• Problem der sachlichen Rechtfertigung des Fixpreises: 

– Ohne Cap keine Knappheit,  

– ohne Knappheit keine Bewirtschaftung,  

– ohne Bewirtschaftung kein Vorteil und  

– ohne Vorteil ist keine Abschöpfung möglich. 
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Fixpreis: Andere Rechtfertigungsansätze scheiden aus 

• Fixpreis als „versteckte Steuer“? 

– Emissionszertifikat ist Gegenleistung 

– Ist „Brennstoffemission“ ein verbrauchbares Gut? 

• Fixpreis als Gebühr? 

– Ansteigender Fixpreis orientiert sich nicht an 
Verwaltungsaufwand und wirtschaftlichem Wert 

• Fixpreis als Sonderabgabe? 

– Gruppennützige Verwendung ist nicht sichergestellt 

• Übergangsregelung? 

– Relation von Einführungsphase (2021-2025) zu Emissionshandel 
mit Cap (2026-2030) stimmt nicht 
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Bei Verwendung von Staatseinnahmen ist EU-Beihilferecht zu 
beachten 

Achtung: Zahlungen an Unternehmen unterfallen 
der EU-Beihilfenkontrolle. 

Keine Beihilfe bei Pauschalabsenkung von Steuern 
oder Beiträgen für alle Unternehmen:  

Z.B. Senkung allgemeiner Stromsteuersätze oder der 
Sozialversicherungsbeiträge. 
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Bundesregierung: Absenkung EEG-Umlage (0,25 ct in 2021). 

Bild von Sarah Richter auf Pixabay  

Beihilferechtliche Konsequenzen vor dem Hintergrund der 
EuGH-Entscheidung zum EEG 2012: Selbst geringe staatliche 
Mittel können zu Beihilfenkontrolle über gesamtes EEG führen!  
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Beihilferechtliche Konsequenzen sind Ausgestaltungsfrage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Staatliche Mittel im gesamten EEG-
Finanzierungskreislauf. 

• Erneute Beihilfenkontrolle des gesamten 
EEG. 

Zahlungen „ins EEG“  

• Beihilfenkontrolle nur für den Teil, in den 
staatliche Mittel fließen.  

• Z.B.: Bestimmte Anlagengruppen, 
Eigenversorgung oder BesAR. 

Getrennte 
Finanzierungskreisläufe  
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Fazit 

Der Vorschlag der Bundesregierung zur 
CO2-Bepreisung enthält verfassungs- 
und beihilferechtliche Fallstricke. 

Diese Fallstricke vermeidet der heute 
vorgestellte Vorschlag. 
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Bleiben Sie auf dem Laufenden 

• Info|Stiftung Umweltenergierecht  
informiert periodisch über die  
aktuellen Entwicklungen 

• www.umweltenergierecht.de als  
Informationsportal 

 

 

http://www.umweltenergierecht.de/


Unterstützen Sie unsere Arbeit durch Zustiftungen und Spenden für laufende Forschungsaufgaben. 

Spenden: BIC BYLADEM1SWU (Sparkasse Mainfranken Würzburg) 
 IBAN DE16790500000046743183 
Zustiftungen: BIC BYLADEM1SWU (Sparkasse Mainfranken Würzburg) 
 IBAN DE83790500000046745469 

Vielen Dank! 

Stiftung Umweltenergierecht 
 
Dr. Hartmut Kahl, LL.M. (Duke) 
Leiter Forschungsgebiet Recht der erneuerbaren Energien und 
Energiewirtschaft 
 
Dr. Markus Kahles, Europajurist (Univ. Würzburg) 
Projektleiter 
 
Ludwigstraße 22 
97070 Würzburg 
kahl@stiftung-umweltenergierecht.de 
kahles@stiftung-umweltenergierecht.de 
Tel: +49-931-79 40 77-0  
Fax: +49-931-79 40 77-29 
 


